
Steuerreform 2010: Neue Rechtsform 
für Firmen oder alles bleibt, wie es ist 

Neben Haftungsfragen sowie 
organisatorischen und be-
triebswirtschaftlichen As-
pekten ist die steuerliche 

Optimierung ein zentrales Entschei-
dungskriterium bei der Rechtsform-
wahl. Mit dem Inkrafttreten der 
Steuerreform 2009 ab 1. Jänner 2010 
haben sich die steuerlichen Rahmen-
bedingungen geändert. Für Unter-
nehmer ist es deshalb empfehlenswert, 
die gewählte Rechtsform zu über-
denken. 
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2010 werden Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften durch einen 
13-prozentigen Gewinnfreibetrag be-
günstigt. Dabei kommt ein Grund-
freibetrag für Gewinne bis 30.000   
jedenfalls zum Tragen, darüber hinaus 
nur bei bestimmten Investitionen ins 
Anlagevermögen oder beim Kauf be-
günstigter Wertpapiere. Der Freibe-

Geänderte Rahmenbedingungen. Ab 

Entscheidungskriterien. Ob Unter-
nehmen künftig besser in der Rechts-
form einer GmbH oder einer Perso-
nengesellschaft oder eines Einzelun-
ternehmens geführt werden sollen, ist 
von mehreren Überlegungen abhän-
gig siehe Tipp, rechts. 

So können Unternehmen anhand 
von Beispielen ausrechnen, dass 
grundsätzlich GmbH bei hohem Ein-
kommen und wenig Ausschüttungen. 
Einzelunternehmen und Personen-
gesellschaften im umgekehrten Fall 
vorteilhafter sind. 
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trag ist mit maximal 100.000   pro 
Veranlagungsjahr und Steuerpflichti-
gem begrenzt. Bei Personengesell-
schaften gilt dabei die Besonderheit 
einer doppelten Deckelung pro Ge-
sellschaft und Gesellschafter. 

Aber auch GmbH-Geschäftsführer 
gehen nicht gänzlich leer aus. Sie kön-
nen neben dem Betriebsausgaben-
pauschale zumindest den Grundfrei-
betrag geltend machen. Dadurch wird 
eine annähernde Gleichstellung der 
Ertragsbesteuerung von Einzelunter-
nehmen/Personengesellschaften mit 
ausschüttenden GmbH erreicht. 

Im Gegenzug zur Erweiterung des 
Gewinnfreibetrages wird die begüns-
tigte Besteuerung nicht entnomme-
ner Gewinne für Bilanzierer gestri-
chen. Diese Regelung gilt letztmals 
bei der Veranlagung 2009. Steuer-
hängig begünstigte Gewinne aus Vor-
jahren können pauschal mit zehn 
Prozent nachversteuert werden. 

Vorteil über den Umweg. Die Vorteile 
des neuen Einkommensteuertarifes 
machen sich vor allem bei Einzelun-
ternehmen und Personengesellschaf-
ten bezahlt. Im Fall der GmbH kön-
nen sie nur teilweise, und zwar über 
die Geschäftsführerbezüge, genutzt 
werden. Beim Vorteilhaftigkeitsver-
gleich der Steuertarife darf allerdings 
nicht vergessen werden, dass bei The-
saurierung der Gewinne in der GmbH 
nach wie vor attraktive 25 Prozent 
Körperschaftsteuer zu bezahlen sind. 

Nachteilig für GmbH wirkt sich die 
neue Regelung aus, wonach in be-
stimmten Fällen höchstpersönlicher 
Leistungen die vereinnahmten Ein-
künfte steuerlich nicht mehr der zwi-
schengeschalteten Kapitalgesellschaft, 
sondern dem dahinter stehenden Ge-
sellschafter zugerechnet werden. 

Die Vergütungen von Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern einer GmbH 
werden außerdem immer stärker mit 

Klaus Hübner 

Nebenkosten Kommunalsteuer. 
Dienstgeberbeitrag, allenfalls auch mit 
dem Zuschlag zum Dienstgeberbei-
trag zum Familienausgleichsfonds 
belastet. 

Auch der Verzicht auf Geschäfts-
führervergütung wurde in einem Fall 
vom Verwaltungsgerichtshof als Miss-
brauch eingestuft. 

4 In welcher Höhe 
 sind Ausschüttun-

gen bzw. Privatentnah-
men geplant? 

3 Wie hoch werden 
  die Geschäftsführer-

bezüge im Fall der GmbH 
sein? 

2 Sind Investitionen 
 geplant, für die der 

investitionsbedingte Ge-
winnfreibetrag geltend 
gemacht werden kann? 

1 Wie hoch 
  künftige 

sein? 

wird der 
Gewinn 

GmbH oder Perso-
nengesellschaft bezie-
hungsweise Einzelun-
ternehmen - ein Fra-
genkatalog als Ent-
scheidungshilfe für die 
Wahl der Rechtsform 
eines Unternehmens 
im Zuge der Steuer-
reform ab 2010: 
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